
GEMEINDE JESTETTEN 
Landkreis Waldshut 
 
 
     SATZUNG 

ÜBER DIE ENTSCHÄDIGUNG FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT VOM 
29.03.2012 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Jestetten hat am 29.03.2012 aufgrund des § 4 in 
Verbindung mit § 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
§ 1 Entschädigung nach Durchschnittssätzen 
 

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz ihrer Auslagen und ihres Ver-
dienstausfalls nach einheitlichen Durchschnittssätzen. 

 
(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inanspruchnahme 

 
a) für jede angefangene Stunde bis zu 7 Stunden am gleichen Tag 
9,00 Euro   
b) für mehr als 7 Stunden am gleichen Tag 
72,00 Euro 

 
§ 2 Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme 
 

(1) Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird je eine halbe Stunde 
vor ihrem Beginn und nach ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inan-
spruchnahme). Beträgt der Zeitabstand zwischen zwei ehrenamtlichen Tätig-
keiten weniger als eine Stunde, so darf nur der tatsächliche Zeitabstand zwi-
schen Beendigung der ersten und Beginn der zweiten Tätigkeit zugerechnet 
werden. 

 
(2) Die Entschädigung wird im Einzelfall nach dem tatsächlichen, notwendiger-

weise für die Dienstverrichtung entstandenen Zeitaufwand berechnet. 
 
(3) Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei Sitzungen ist nicht                      

die Dauer der Sitzung, sondern die Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteil-
nehmers maßgebend. Die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben  unberührt. 
Besichtigungen, die unmittelbar vor oder nach einer Sitzung stattfinden, wer-
den in die Sitzung eingerechnet. 

 
(4) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am selben Tag darf zu-

sammengerechnet  den Tageshöchstsatz nach § 1 Abs. 2 b) nicht überstei-
gen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



§ 3 Aufwandsentschädigung 
 

(1) Die Gemeinderäte erhalten für die Ausübung ihres Amts eine Aufwandsent-
schädigung. Diese wird gezahlt: 

 
Als Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe von 35,00 Euro         . 

 
Bei mehreren, unmittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen desselben 
Gremiums wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt. 

 
(2) Der ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters erhält als Aufwandsent-

schädigung, wenn seine Arbeitskraft in vollem Umfange für den Dienst der 
Gemeinde während eines ganzen Monats in Anspruch genommen wird, 75% 
der dem Bürgermeister jeweils zustehenden Besoldung ohne Kinderzuschlag. 

 
(3) Für die übrige Zeit erhält der ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters 

als Ersatz seiner Auslagen und seines Verdienstausfalls einen Pauschalbetrag 
von 20,00 Euro pro Stunde der Stellvertretung. 

 
§ 4 Reisekostenvergütung 

 
Bei Dienstverrichtungen außerhalb des  Gemeindegebiets erhalten ehrenamtlichTäti-
ge neben der Entschädigung nach § 1 Abs. 2 und § 3 eine Reisekostenvergütung in 
entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. 

 
§ 5 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 
19.04.2000 außer Kraft. 

 
Jestetten, den 29.03.2012    

 
 

Für den Gemeinderat: 
 
 
 
Ira Sattler, Bürgermeisterin 
 
 
Diese Satzung wurde gemäß der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
vom 13.09.2007 am 14.04.2012 im Amtsblatt der Gemeinde Jestetten – Jestetter Info -  
(Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Jestetten) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung ist am  
16.04.2012 erfolgt. 
 
Jestetten, den 16.04.2012 
 
 
 
Ira Sattler 
Bürgermeisterin  
 


